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Rechtssatz 

Die ärztliche Tätigkeit ist im Übrigen im Wesentlichen durch zwei Merkmale umschrieben, die in der 
Bindung an die „medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse“ zum Ausdruck kommen: Zum einen ist 
damit die wissenschaftliche Begründung der angewendeten Methoden (im Sinne einer rational 
nachvollziehbaren und überprüfbaren Ableitung aus empirisch nachweisbaren oder offen gelegten 
hypothetischen Prämissen durch adäquate Methoden) gemeint; zum anderen die Zugehörigkeit zur 
medizinischen Wissenschaft, was im Kontext des ÄrzteG anhand des Fächerkanons der medizinischen 
Ausbildung erschlossen werden kann (siehe Aigner/Kierein/Kopetzki, ÄrzteG 19983 § 2 Rz 6).  

 

Die Abgrenzung der ärztlichen Tätigkeit kann grundsätzlich nur nach objektiven Kriterien erfolgen, 
wobei maßgebend ist, ob die angewendete Methode ein gewisses Mindestmaß an Rationalität aufweist 
und für ihre Durchführung das typischerweise durch ein Medizinstudium vermittelte umfassende Wissen 
erforderlich ist (vgl. VwGH 14.12.2010, 2008/11/0038, der sich insofern der Ansicht des OGH in seiner 
E vom 21.11.2006, 4 Ob 151/06v, anschließt). Es kommt somit nicht darauf an, welchen Eindruck Dritte 
von einer Tätigkeit gewinnen mögen oder aus welchen Gründen eine Person für eine Tätigkeit engagiert 
wurde. 
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